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1 Allgemeine Angaben 
 

1.1 Auftraggeber 

 

Ortsgemeinde Bleialf 

Auwer Straße 8 

54608 Bleialf 

 

Ansprechpartner: 

Edith Baur 

Ortsbürgermeisterin 

Tel.: 06555-931508 

E-mail: gemeinde-bleialf@web.de 

 

1.2 Entwurfsverfasser 

 

hydrodat GbR 

W. Hentges & M. Müller 

Westpark 13 

54634 Bitburg 

Tel.: 06561-9489-400 

Fax: 06561-9489-399 

Ansprechpartner: 

Herr Marco Müller 

Tel.: 06561-9489-402 

E-mail: marco.mueller@hydrodat.com 
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2 Anlass / Aufgabenstellung 

 

Der Edeka-Markt am Standort Bleialf plant eine Erweiterung 

seiner Verkaufsflächen. 

Für diese Erweiterung ist die Änderung des bestehenden Be-

bauungsplanes erforderlich. 

Im Rahmen des B-Planverfahrens ist hierzu ein entwässe-

rungstechnischer Begleitplan zu erstellen, womit das unter-

zeichnende Büro Hydrodat aus Bitburg beauftragt wurde.  

Die erforderlichen Unterlagen werden hiermit vorgelegt. 

Weitere Details sind aus den textlichen Festsetzungen bzw. aus 

der Begründung des Büro ISU, Bitburg zu entnehmen. 

 

3 Entwurfsgrundlagen 

 

Für die Erstellung des „Entwurfs“ wurden folgende Unterlagen 

zur Verfügung gestellt: 

 Entwurf B-Plan Büro ISU, Bitburg, Stand 03/19 

 Kataster der Ortsgemeinde Bleialf, Stand 03/19 

 Vermessung HL Geometric, Stand 02/19 
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4 Grundlagen der Berechnung 

 

Im Zuge der Änderung des Bebauungsplanes erfolgt die An-

passung der alten GRZ von ursprünglich 0,40 auf nun 0,80. 

Da diese GRZ auf das gesamte Grundstück angewandt wird, 

sind hiermit sämtliche Verkehrsanlagen, Stellplätze sowie be-

stehende und neue Gebäudeanteile mit berücksichtigt. 

Ebenfalls berücksichtigt ist das Flurstück 72/2 (Raiffeisenge-

lände) welches aufgrund der Topografie und vorhandener Ent-

wässerungseinrichtungen ebenfalls in das vorhandene Becken-

entwässert. 

Anhand der Planungsgrundlagen des Büro ISU wurden die be-

festigten Flächenanteile ermittelt. 

Im Rahmen des alten Bebauungsplanes wurde eine Rückhalte- 

und Versickerungsmulde mit einem Volumen von 50 l/m² ver-

siegelter Fläche angesetzt.  

Dieses Becken welche in der Örtlichkeit bereits vorhanden ist, 

muss auf die neuen Berechnungsgrundlagen angepasst wer-

den. 
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Planausschnitt Entwurf B-Plan Büro ISU März 2019 
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5 Hydraulische Berechnung 

 

Die Gesamtfläche des Planungsraumes beträgt rd. 9.275 m² 

und ist somit geringfügig größer als der Geltungsbereich des 

Bebauungsplans. Dies ist u.a. darauf zurück zu führen, dass 

zusätzliche Flächen des Raiffeisengeländes in den Planungs-

raum entwässern. Aufgrund der Abgrenzung des Planungsrau-

mes ergibt sich somit eine hydraulisch wirksame Abflussfläche 

von: 

Ared = A x y ≙ 9.275 m² x 0,80 = 7420 m² 

Der natürliche Urabfluss beträgt bei einem  

r15,n=0,5 = 154,88 l/(sxha) 

und mit einem Abflussbeiwert von 

0,1 (Wiesen- und Weideland) 

Qab = 9.275 m² x 154,88 l/(sxha) 0,1 = 14,36 l/s 

 

5.1 Rückhalte- und Versickerungsmulde 

 

Gem. der üblichen Bemessung von Rückhalte- und Versicke-

rungsmulden ohne gesonderten hydraulischen Nachweis, wird 

ein Pauschalwert von 50 l/m² versiegelter Fläche in Ansatz ge-

bracht. 

V = Ared 50 l/m² ≙ 7.420 m² 50 l/m² = 371.000 l bzw. 371,00 m³ 

Die bestehende Mulde müsste somit auf ein Volumen von rd. 

370 m³ ausgebaut werden. 
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5.2 Rückhaltebecken nach ATV A 117 

Da es sich bei der „Mulde“ aus Sicht des Unterzeichner jedoch 

eher um eine technische Anlage handelt (pot. Einstautiefen 

über 30cm, keine Versickerung über die Fläche, Rückhaltefunk-

tion etc.) wurde alternativ eine Rückhaltebecken gem. ATV A 

117 gerechnet. 

Hierzu wurde der o.g. Urabfluss um rd. 25 % reduziert und als 

Drosselabfluss mit 10 l/s definiert. 

Es wurden mehrere Rechenläufe durchgeführt, um die Jährlich-

keit einer Anlage mit ähnlichem Volumen wie unter 5.1. berech-

net zu ermitteln. 

 

tf n D r D,n q dr,r,u fZ fA V s,u V

[min] [-] [min] [l/(s*ha)] [l/(s*ha)] [-] [-] [m³/ha] [m³]

1 0,02 5 475,3 13,5 1,10 1,00 152,4 113
1 0,02 10 347,3 13,5 1,10 1,00 220,3 163
1 0,02 15 283,7 13,5 1,10 1,00 267,5 198
1 0,02 20 243,4 13,5 1,10 1,00 303,5 225
1 0,02 30 193,7 13,5 1,10 1,00 356,8 265
1 0,02 45 152,2 13,5 1,10 1,00 412,0 306
1 0,02 60 127,6 13,5 1,10 1,00 451,9 335
1 0,02 90 89,3 13,5 1,10 1,00 450,4 334
1 0,02 120 69,4 13,5 1,10 1,00 442,9 329
1 0,02 180 48,8 13,5 1,10 1,00 419,6 311
1 0,02 240 38 13,5 1,10 1,00 388,4 288
1 0,02 360 26,8 13,5 1,10 1,00 316,5 235
1 0,02 540 19 13,5 1,10 1,00 196,8 146
1 0,02 720 14,9 13,5 1,10 1,00 67,5 50
1 0,02 1080 10,6 13,5 1,10 1,00 -205,2 -152

Dimensionierung Regenrückhaltemulde nach ATV-A 117, 50 jährliches Regenereignis
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Die Ergebnisse zeigen, dass hierdurch eine Anlage mit einer 

Jährlichkeit von n= 0,02 (50 Jahre) hergestellt werden kann. 

 

6 Zusammenfassung der hydr. Berechnung 

 

Auf Grundlage der durchgeführten Berechnungen wird daher 

dem Bau des Rückhaltebeckens gem.- ATV 117 den Vorzug 

gegeben. 

Der Drosselabfluss wird durch eine technische Drossel auf 10 

l/s reduziert und entwässert in die weiterführenden Seitengrä-

ben des in süd-westliche Richtung verlaufenden Wirtschaftswe-

ges. 
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7 Geplante bzw. erforderliche Maßnahmen 

 

Das Volumen des vorhandenen Beckens kann durch Erhöhung 

der westlichen Schwelle von derzeit 108 m³ auf rd. 304 m³ er-

höht werden. Die Wassertiefe beträgt im Fall der Vollfüllung 

1,65m. Das erforderliche Restvolumen kann durch den Bau ei-

nes zweiten Beckens auf dem Flurstück 74/4 sichergestellt wer-

den. Bei einer geplanten Wassertiefe von 55cm ergibt somit ein 

rechnerisches Volumen von rund 75m³. 

Aufgrund der geplanten Wassertiefen müssen beide Becken 

eingezäunt werden. 

Die Becken werden durch den Verbindungsleitung DN 300- DN 

400 miteinander verbunden. Hierzu ist die Kreuzung der öffent-

lichen Wegeparzelle 157 erforderlich. 

Aufgrund der Teilung der Volumina ist der Bau von 2 Drosse-

leinrichtungen mit einer Ablaufbegrenzung von je 10 l/s erfor-

derlich, da ansonsten die Entleerung der Becken bzw. die Nut-

zung des Rückhaltevolumens nicht gewährleistet ist.  

Die Abflussbegrenzung kann über gesonderte Drosselleitungen 

oder aber über mechanische Drosseleinrichtungen erfolgen. 

Sollte am „kleinen“ Becken ein Notüberlauf über die Becken-

krone möglich sein, so entfallen dort die Drosselreinrichtung so-

wie die geplante Ablaufleitung in den Straßenseitengraben des 

Wirtschaftsweges. 

Zur Entleerung des Beckens müsste hier dann jedoch eine 

Grundablassleitung hergestellt werden. 
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Die überplanten Flächen entwässern vollumfänglich in die ge-

planten Regenrückhaltebecken. 

Die Einleitung erfolgt in den Straßenseitengraben des zur Klär-

anlage führenden Wirtschaftsweges. 

In diesen Graben leitet ebenfalls die bestehende Drainagelei-

tung ein, welche im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens 

erstellt und festgesetzt wurde. In diese Leitung entwässern 

auch Teilflächen der L102. 

Die Bau- und Unterhaltungslast der Becken obliegen dem 

Grundstückseigentümer. 

Weiterhin erforderlich ist die Erstellung eines Wasserrechtsan-

trages mit Genehmigung auf Einleitung in ein namenloses Ge-

wässer III. Ordnung (Seitengraben des Wirtschaftsweges) 

durch den Träger der Abwasserbeseitigung. 

 

 

 

Bitburg, im März 2019 

--------------------------------------- 

 

  M. Müller Dipl. Ing. (FH) 
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8 Anlagen 

8.1 Kostra DWD 2010R 

 

 

 

 

         


